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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 

Betr.: BESCHLUSS DES RATES über den Abschluss – im Namen der Union – 
des Abkommens zwischen der Europäischen Union und Antigua und 
Barbuda zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und Antigua und Barbuda über die Befreiung von der 
Visumpflicht für Kurzaufenthalte 

– Erklärung der Union 
  

ERKLÄRUNG DER UNION ZUM INKRAFTTRETEN 

DER VERORDNUNG (EU) 2017/2226 ÜBER EIN EINREISE-/AUSREISESYSTEM (EES)  

UND ZU DEN MITGLIEDSTAATEN, DIE DEN SCHENGEN-BESITZSTAND 

VOLLSTÄNDIG ANWENDEN 

Die Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 

2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der 

Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten 

und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Straf-

verfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Über-

einkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 

ist am 29. Dezember 2017 in Kraft getreten. 

Infolgedessen gelten ab dem Zeitpunkt des Beginns der Geltung der Verordnung (EU) 2017/22261 

für die Zwecke des Übereinkommens als Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand vollständig 

anwenden, diejenigen Mitgliedstaaten, die an den Außengrenzen das Einreise-/Ausreisesystem ein-

setzen. Der Zeitraum von bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen wird unter Berücksichtigung 

der Dauer des Aufenthalts in allen Mitgliedstaaten berechnet, die an den Außengrenzen das Ein-

reise-/Ausreisesystem einsetzen. 

 

                                                 
1 Der Zeitpunkt des Geltungsbeginns wird gemäß Artikel 73 der Verordnung (EU) 2017/2226 

von der Kommission bestimmt. 
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